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STADT ASCHERSLEBEN Tagesordnungspun
kt 

 

 Vorlage Nr. Amt 31 
 V/0760/14 AZ: DIV-31 gr/ri 

 öffentlich 

 

Nr.  Gremium  Datum ja nein Enth. 

 1 . Ausschuss für Ordnung, Recht und 
Kriminalprävention 

29.04.14/20.05.14    

 2 . Finanz- und Verwaltungsausschuss 22.04.14/12.05.14    

 3 . Stadtrat 28.05.2014    

 
 
Übertragung Weihnachtsmarkt an die Aschersleber Kulturanstalt (AKA) 
 
Seit mehreren Jahren wird der Weihnachtsmarkt in Aschersleben vom Ordnungsamt 
der Stadt Aschersleben organisiert und durchgeführt. 
 
Seither ist dieser Markt zu einer festen Größe im kulturellen Angebot der Stadt 
Aschersleben herangewachsen und wird als solcher von der Bevölkerung auch sehr 
gut angenommen. 
 
Dennoch stellt die Durchführung derartiger kultureller Veranstaltungen keine 
grundsätzliche Aufgabe des Ordnungsamtes dar, so dass hier eine 
Aufgabenübertragung an die AKA erforderlich ist. 
 
Gemäß § 2 Pkt. 1. a. der Satzung der Stadt für die Anstalt des öffentlichen Rechts 
„Aschersleber Kulturanstalt“ ist der Gegenstand dieser Anstalt u.a. der Betrieb und die 
Verwaltung der Kultur- und Freizeitbereiche sowie des Tourismus in der Stadt 
Aschersleben. Insofern ist auch der Weihnachtsmarkt als Tourismusmagnet und fester 
Bestandteil im kulturellen Angebot der Stadt Aschersleben als klassische Aufgabe 
durch die AKA anzusehen. 
 
Folglich ist hier eine Übertragung der Aufgaben und der eingeplanten Mittel vom 
Ordnungsamt an die AKA vorzunehmen. 
Für das Haushaltsjahr 2014 war ein Ausgabeansatz in Höhe von 34.000,00 € 
eingeplant. Demgegenüber stehen zu erwartende Einnahmen aus Standgebühren in 
Höhe von ca. 10.000,00 €. Damit verbleibt eine Restsumme in Höhe von 24.000,00 €, 
die nicht durch Einnahmen gedeckt ist. Dieser Betrag ist zur Sicherstellung  zur der 
Durchführung des Weihnachtsmarktes 2014 an die AKA zu übertragen. 
 
Zur Absicherung der Durchführung des Weihnachtsmarktes erhält die AKA dann ab 
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dem Jahr 2015 einen zweckgebundenen Zuschuss in Höhe von derzeit 24.000,00 €. 
Die Höhe des Zuschusses ist in den jährlichen Haushaltsberatungen jeweils neu 
festzulegen. 
 
Um der AKA eine Planungssicherheit einzuräumen, sollte auch eine gebührenfreie 
Überlassung der Fläche des Marktes erfolgen, da die Betreibung des 
Weihnachtsmarktes auch im Interesse der Stadt erfolgt. 
 
 
 
 
Zuständigkeit:  § 44, Absatz 2 Gemeindeordnung Land Sachsen-Anhalt 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Stadtrat beschließt: 
 

1. Die Übertragung der Aufgaben zur Organisation und Durchführung des 
Weihnachtsmarktes vom Ordnungsamt der Stadt Aschersleben an die AKA ab 
dem Jahr 2014. 

 
2. Die im städtischen Haushalt  zur Durchführung des Weihnachtsmarktes 2014 

eingeplanten Mittel in Höhe von 24.000,00 € werden an die AKA übertragen. 
 

3. Ab dem Jahr 2015 erhält die AKA zur Durchführung des Weihnachtsmarktes 
einen zweckgebundenen jährlichen Zuschuss in Höhe von derzeit 24.000,00 €. 
 

4. Für die Durchführung des Weihnachtsmarktes wird der AKA ab dem Jahr 2014 
die unentgeltliche  Sondernutzung des Marktes gewährt. 

 
 
 
 
_________________ 
Oberbürgermeister 
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FINANZIELLE AUSWIRKUNGEN: 
 
1. Planmäßige Aufwendung/Auszahlung oder planmäßige(r) Ertrag/Einzahlung: 
 planmäßige Aufw./Ausz. Buchungsstelle 1.2.2.10.5271000  24.000,00 € 
  Buchungsstelle       
  Buchungsstelle       
    
 planmäßige(r) Ertr./Einz. Buchungsstelle       
  Buchungsstelle       
  Buchungsstelle       
 
2. Überplanmäßige oder außerplanmäßige Aufwendung/Auszahlung: 
 
  überplanmäßig  außerplanmäßig 
  Es entstehen unmittelbare Ausgaben von:       EUR 
  Zur Deckung werden verwendet: 
   Buchungsstelle       
   Buchungsstelle       
   Buchungsstelle       
3. Übersehbare Folgekosten: 
 
  An Folgelasten entstehen Kosten in Höhe 

von:  
      EUR 

  erwartete Einnahmen:       EUR 
     
  anzeigepflichtig  genehmigungspflichtig 
  Bekanntmachung   Änderung im Ortsrecht 
 

AUSWIRKUNGEN AUF DEN STELLENPLAN: 
    
      Stellenerweiterung                         

        
 Stellenreduzierung 

       
DEMOGRAFIE-CHECK:   

Die Maßnahme ist demografierelevant:          Ja            
Nein 

 

Die Maßnahme ist verantwortbar:          Ja            
Nein 

 

Weiterführende Ausführungen zum Demografie-Check in der Begründung 
 
BEMERKUNGEN:  

 zur Besonderen Kontrolle durch den Stadtrat 
 Projektverantwortlicher/Ansprechpart

ner: 
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Amtsleiter 


